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POLIZEIVERORDNUNG DER ORTSPOLIZEIBEHÄRDE

GEGEN UMWELTSCHÅDLICHES VERHALTEN, ZUM SCHUTZ DER GRÇN- UND ERHOLUNGSANLAGEN UND 
ÇBER DAS ANBRINGEN VON HAUSNUMMERN (POLIZEILICHE UMWELTSCHUTZ-VERORDNUNG)

Aufgrund von � 10 Abs. 1 i. V .m. � 1 Abs. 1 und � 18 Abs. 1 des Polizeigesetzes (PolG) in der Fassung vom 13. Ja-
nuar 1992 (GBl. S. 1), zuletzt ge�ndert durch Gesetz vom 25. Februar 2014 (GBl. S. 77), wird mit Zustimmung des 
Gemeinderats verordnet:

ABSCHNITT 1: Allgemeine Regelungen

É 1 
Begriffsbestimmungen

(1) �ffentliche Stra�en sind alle Stra�en, Wege und Pl�tze, die dem �ffentlichen Verkehr gewidmet sind (� 2 Abs. 1 
StrG) oder auf denen ein tats�chlicher �ffentlicher Verkehr stattfindet.

(2) Gehwege sind die dem �ffentlichen Fu�g�ngerverkehr gewidmet oder ihm tats�chlich zur Verf�gung stehenden 
Fl�chen ohne R�cksicht auf ihren Ausbauzustand. Sind solche Gehwege nicht vorhanden, gelten als Gehwege 
die seitlichen Fl�chen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von 1,5 m. Als Gehwege gelten auch Fu�wege, 
Fu�g�ngerzonen, verkehrsberuhigte Bereiche im Sinne von � 42 Abs. 4 a StVO und Treppen (Staffeln).

(3) Gr�n- und Erholungsanlagen sind allgemein zug�ngliche, g�rtnerisch gestaltete Anlagen, die der Erholung der 
Bev�lkerung oder der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes dienen. Dazu geh�ren auch Verkehrsgr�nan-
lagen und allgemein zug�ngliche Kinderspielpl�tze.

ABSCHNITT 2: Schutz gegen LÑrmbelÑstigung

É 2
Benutzung von RundfunkgerÑten, Lautsprechern, Musikinstrumenten u.Ñ.

(1) Rundfunk- und Fernsehger�te, Lautsprecher, Tonwiedergabeger�te, Musikinstrumente sowie andere mechani-
sche oder elektro-akustische Ger�te zur Lauterzeugung d�rfen nur so benutzt werden, da� andere nicht erheb-
lich bel�stigt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Ger�te oder Instrumente bei offenen  Fenstern oder T�-
ren, auf offenen Balkonen, im Freien oder in Kraftfahrzeugen betrieben oder gespielt werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht:

a) bei Umz�gen, Kundgebungen, M�rkten und Messen im Freien und bei Veranstaltungen, die einem herk�mm-
lichen Brauch entsprechen,

b) f�r amtliche Durchsagen.

É 3
LÑrm aus GaststÑtten

Aus Gastst�tten und Versammlungsr�umen, innerhalb der im Zusammenhang bebauten Gebiete oder in der N�he 
von Wohngeb�uden darf kein L�rm nach au�en dringen, durch den andere erheblich bel�stigt werden. Fenster und 
T�ren sind erforderlichenfalls geschlossen zu halten.
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É 4
LÑrm von Sport- und SpielplÑtzen

(1) Sport- und Spielpl�tze, die weniger als 50 Meter von der Wohnbebauung entfernt sind, d�rfen in der Zeit zwischen 
19 Uhr und 8 Uhr nicht ben�tzt werden.

(2) Bei Sportpl�tzen bleiben die Vorschriften nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, insbesondere die Sportan-
lagenl�rmschutzverordnung, unber�hrt.

É 5
Haus- und Gartenarbeiten

(1) Haus- und Gartenarbeiten, die zu erheblichen Bel�stigungen Anderer f�hren k�nnen, d�rfen in der Zeit von 19.00 
Uhr bis 8.00 Uhr nicht ausgef�hrt werden. 

(2) Die Vorschriften nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, insbesondere die 32. Verordnung zur Durchf�hrung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ger�te- und Maschinenl�rmschutzverordnung – 32. BImSchV -), bleiben 
unber�hrt.

É 6
LÑrm durch Tiere

Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu halten, dass niemand durch anhaltende tierische Laute mehr als nach den 
Umst�nden unvermeidbar gest�rt wird.

É 7
LÑrm durch Fahrzeuge

In bewohnten Gebieten oder in der N�he von Wohngeb�uden ist es auch au�erhalb von �ffentlichen Stra�en und 
Gehwegen verboten,

a) Kraftfahrzeugmotoren unn�tig laufen zu lassen,

b) Fahrzeug- und Garagent�ren �berm��ig laut zu schlie�en,

c) Fahrr�der mit Hilfsmotor und Motoren von Kraftr�dern in Toreinfahrten, Durchfahrten oder auf Innenh�fen von 

Wohnh�usern anzulassen,

d) Beim Be- und Entladen von Fahrzeugen vermeidbaren L�rm zu verursachen,

e) Mit den an den Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtungen unn�tig Schallzeichen abzugeben.

ABSCHNITT 3: UmweltschÑdliches Verhalten

É 8
Abspritzen von Fahrzeugen

Das Abspritzen von Fahrzeugen auf �ffentlichen Stra�en ist untersagt.

É 9
Benutzung Öffentlicher Brunnen

�ffentliche Brunnen d�rfen nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung benutzt werden. Es ist verboten, sie zu be-
schmutzen sowie das Wasser zu verunreinigen.
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É 10
Verkauf von Lebensmitteln im Freien

Werden Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht, so sind f�r Speisereste und Abf�lle geeignete Beh�lter 
bereitzuhalten.

É 11 
Gefahren durch Tiere

(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gef�hrdet wird.

(2) Das Halten von Raubtieren, Gift- und Riesenschlangen und �hnlichen Tieren, die durch ihre K�rperkraft, Gifte 
oder ihr Verhalten Personen gef�hrden k�nnen, ist der Ortspolizeibeh�rde unverz�glich anzuzeigen.

(3) Im Innenbereich (�� 30-34 Baugesetzbuch) sind auf �ffentlichen Stra�en und Gehwegen Hunde an der Leine zu 
f�hren. Ansonsten d�rfen Hunde ohne Begleitung einer Person, die durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, 
nicht frei umherlaufen.

É 12
Verunreinigung durch Hunde und Pferde

(1) Der Halter oder F�hrer eines Hundes hat daf�r zu sorgen, dass dieser seine Notdurft nicht auf Gehwegen (vgl. � 
1 Abs. 2), auf befestigten Stra�en, Pl�tzen oder Wegen, in fremden Vorg�rten oder in Gr�n- und Erholungsanla-
gen verrichtet. Dennoch dort abgelegter Hundekot ist unverz�glich zu beseitigen. Entsprechendes Ger�t zur Be-
seitigung bzw. Reinigungssets (sog. Fiffi-T�ten) hat der Halter oder F�hrer eines Hundes beim Ausf�hren des 
Tieres mit sich zu f�hren.

(2) Der Halter oder F�hrer eines Pferdes hat daf�r zu sorgen, dass dieses seine Notdurft nicht auf Gehwegen (vgl. � 
1 Abs. 2), auf befestigten Stra�en, Pl�tzen oder Wegen, in fremden Vorg�rten oder in Gr�n- und Erholungsanla-
gen verrichtet. Dennoch dort abgelegter Pferdekot ist unverz�glich zu beseitigen. Dies gilt nicht f�r Feldwege oh-
ne Asphalt- oder Betonbelag.

É 13
TaubenfÜtterungsverbot

Tauben d�rfen auf �ffentlichen Stra�en und Gehwegen sowie in Gr�n- und Erholungsanlagen nicht gef�ttert werden.

É 14
BelÑstigungen durch AusdÜnstungen u.Ñ.

�belriechende Gegenst�nde und Stoffe d�rfen in der N�he von Wohngeb�uden nicht gelagert, verarbeitet oder bef�r-
dert werden, wenn Dritte dadurch in ihrer Gesundheit gesch�digt oder erheblich bel�stigt werden. Auf Dunglegen, 
soweit sie orts�blich sind, findet diese Vorschrift keine Anwendung.

É 15
Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen

(1) An �ffentlichen Stra�en und Gehwegen sowie in Gr�n- und Erholungsanlagen oder den zu ihnen geh�renden 
Einrichtungen ist ohne Erlaubnis der Ortspolizeibeh�rde untersagt

- au�erhalb von zugelassenen Plakattr�gern (Plakats�ulen, Anschlagtafeln usw.) zu plakatieren;

- andere als daf�r zugelassene Fl�chen zu beschriften.

Dies gilt auch f�r bauliche Anlagen oder sonstige Anlagen, die von �ffentlichen Stra�en oder Gr�n- und Erho-
lungsanlagen einsehbar sind.
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(2) Die Erlaubnis nach Abs. 1 ist zu erteilen, wenn �ffentliche Belange nicht entgegenstehen, insbesondere eine 
Verunstaltung des Orts- und Stra�enbildes nicht zu bef�rchten ist.

(3) Wer entgegen den Verboten des � 15 Abs. 1 au�erhalb von zugelassenen Plakattr�gern plakatiert oder andere 
als daf�r zugelassene Fl�chen beschriftet oder bemalt, ist zur unverz�glichen Beseitigung verpflichtet. Die Besei-
tigungspflicht trifft unter den Voraussetzungen des � 6 Abs. 3 des Polizeigesetzes auch den Veranstalter oder die 
sonstige Person, die auf den jeweiligen Plakatanschl�gen oder Darstellungen nach Satz 1 als Verantwortlicher 
benannt wird.

É 16
Aufstellen von Wohnwagen und Zelten

Zelte und Wohnwagen d�rfen au�erhalb baurechtlich genehmigter Campingpl�tze zum Aufenthalt von Menschen 
nicht aufgestellt werden, wenn nicht die erforderlichen sanit�ren Einrichtungen zur Verf�gung stehen. Grundst�cksbe-
sitzern ist es untersagt, ihre Grundst�cke daf�r zur Verf�gung zu stellen oder Verst��e gegen Satz 1 zu dulden.

É 17
Bienenhaltung

Bienenst�nde d�rfen an Feld- und Waldwegen sowie im Innenbereich nur so aufgestellt werden, dass Wegbenutzer 
oder Anlieger nicht gef�hrdet werden.

É 18
BelÑstigung der Allgemeinheit

(1) Auf �ffentlichen Stra�en und Gehwegen sowie in Gr�n- und Erholungsanlagen ist untersagt:

1. das N�chtigen,

2. das die k�rperliche N�he suchende oder sonst besonders aufdringliche Betteln sowie das Anstiften 

von Minderj�hrigen zu dieser Art des Bettelns,

3. das Verrichten von Notdurft,

4. das Lagern oder dauerhafte Verweilen au�erhalb von Freiausschankfl�chen oder Einrichtungen, wie 

Grillstellen u. �., ausschlie�lich oder �berwiegend zum Zweck des Alkoholgenusses, wenn dessen 

Auswirkungen geeignet sind, Dritte erheblich zu bel�stigen,

5. der �ffentliche Konsum von Bet�ubungsmitteln.

6. Gegenst�nde wegzuwerfen oder abzulagern, au�er in daf�r bestimmte Abfallbeh�lter.

(2) Die Vorschriften des Strafgesetzbuches, des Bet�ubungsmittelgesetzes, des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
gesetzes sowie des Landesabfallgesetzes bleiben unber�hrt.

ABSCHNITT 4: Schutz der Öffentlichen GrÜn- und Erholungsanlagen

É 19
Ordnungsvorschriften

(1) In den Gr�n- und Erholungsanlagen ist es unbeschadet der vorstehenden Vorschriften untersagt,

1. Anpflanzungen, Rasenfl�chen und sonstige Anlagefl�chen au�erhalb der Wege und Pl�tze und der beson-
ders freigegebenen und entsprechend gekennzeichneten Fl�chen zu betreten;

2. zu n�chtigen;
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3. sich au�erhalb der freigegebenen Zeiten aufzuhalten, Wegesperren zu beseitigen oder zu ver�ndern oder 
Einfriedigungen und Sperren zu �berklettern;

4. au�erhalb der Kinderspielpl�tze und der entsprechend gekennzeichneten Tummelpl�tze zu spielen oder 
sportliche �bungen zu treiben, wenn dadurch die Ruhe Dritter gest�rt oder Besucher bel�stigt werden k�n-
nen;

5. Wege, Rasenfl�chen, Anpflanzungen und sonstige Anlagenteile zu ver�ndern oder aufzugraben und au�er-
halb zugelassener Feuerstellen Feuer anzumachen;

6. Pflanzen, Laub, Kompost, Erde, Sand oder Steine zu entfernen;

7. Hunde ausgenommen solche, die von Blinden oder Sehbehinderten mitgef�hrt werden, unangeleint umherlau-
fen zu lassen; auf Kinderspielpl�tze und Liegewiesen d�rfen Hunde nicht mitgenommen werden;

8. B�nke, Schilder, Hinweise, Denkm�ler, Einfriedigungen und andere Einrichtungen zu beschriften, zu bekle-
ben, zu bemalen, zu beschmutzen oder zu entfernen;

9. Gew�sser oder Wasserbecken zu verunreinigen oder darin zu fischen;

10.Schie�-, Wurf- oder Schleuderger�te zu ben�tzen sowie au�erhalb der daf�r besonders bestimmten und ent-
sprechend gekennzeichneten Stellen Wintersport (Rodeln, Skilaufen, Snowboarden, Schlittschuhlaufen oder 
Inlineskaten) zu treiben, zu reiten, zu zelten, zu baden oder Boot zu fahren;

11.Parkwege zu befahren und Fahrzeuge abzustellen; dies gilt nicht f�r Kinderwagen und fahrbare Krankenst�hle 
sowie f�r Kinderfahrzeuge, wenn dadurch andere Besucher nicht gef�hrdet werden.

(2) Die auf Kinderspielpl�tzen aufgestellten Turn- und Spielger�te d�rfen nur von Kindern bis zu 14 Jahren ben�tzt 
werden.

ABSCHNITT 5: BekÑmpfung von Ratten

É 20
Anzeige- und BekÑmpfungspflicht

(1) Die Eigent�mer von

1. bebauten Grundst�cken,

2. unbebauten sowie landwirtschaftlich oder g�rtnerisch genutzten Grundst�cken innerhalb der geschlossenen 
Ortschaft,

3. Lager- und Schuttpl�tzen, Kanalisationen, Garten- und Parkanlagen, Ufern, Wassergr�ben und D�mmen, 
Friedh�fen,

4. Eisenbahnanlagen innerhalb der geschlossenen Ortschaft

sind verpflichtet, wenn sie Rattenbefall feststellen, unverz�glich der Ortspolizeibeh�rde Anzeige zu erstatten und 
eine Rattenbek�mpfung nach den Vorschriften dieser Verordnung durchzuf�hren. Die Bek�mpfungsma�nahmen 
sind solange zu wiederholen, bis s�mtliche Ratten vertilgt sind.

(2) Wer die tats�chliche Gewalt �ber die Abs. 1 genannten Grundst�cke oder �rtlichkeiten aus�bt, ist neben dem 
Eigent�mer f�r die Rattenbek�mpfung verantwortlich. Er ist an Stelle des Eigent�mers verantwortlich, wenn er die 
tats�chliche Gewalt gegen den Willen des Eigent�mers aus�bt.
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É 21
BekÑmpfungsmittel

Die Anwendung von Rattenbek�mpfungsmitteln richtet sich nach daf�r geltenden besonderen Vorschriften.

É 22
Beseitigung von Abfallstoffen

Vor Beginn der Rattenbek�mpfung sind Abfallstoffe, vor allem K�chen- und Futterabf�lle, M�ll und Ger�mpel von allen 
den Ratten leicht zug�nglichen Orten zu entfernen.

É 23
Schutzvorkehrungen

(1) Das Gift ist so auszulegen, dass Menschen nicht gef�hrdet werden. Giftk�der d�rfen im Freien oder in unver-
schlossenen R�umen nicht unbedeckt und nicht ungesichert ausgelegt werden.

(2) Auf die Auslegung ist durch auffallende Warnzettel deutlich hinzuweisen. Die Warnung mu� das verwendete Pr�-
parat und den Wirkstoff nennen und f�r den Fall der Vergiftung von Haustieren das Gegenmittel bezeichnen.

(3) Sch�dlingsbek�mpfungsunternehmen d�rfen das Gift nur in Gegenwart eines nach � 16 Verpflichteten oder sei-
nes Beauftragten auslegen.

É 24
Sonstige Vorkehrungen

Nach Beendigung der Rattenbek�mpfung sind die Rattenl�cher mit einem hierzu geeigneten Mittel (Glasscherben, 
Zement usw.) zu verschlie�en und sonstige Vorkehrungen (u.U. baulicher Art) zu treffen, die einen erneuten Ratten-
befall unm�glich machen oder - soweit dies nicht m�glich ist - erschweren.

É 25
Duldungspflichten

Wer zur Rattenbek�mpfung verpflichtet ist, hat den Beauftragten der Ortspolizeibeh�rde zur Feststellung des Ratten-
befalls und zur �berwachung der Rattenbek�mpfung das Betreten seiner Grundst�cke zu gestatten und auf Verlan-
gen Auskunft zu erteilen. Bei einer nach � 22 allgemein angeordneten Rattenbek�mpfung hat er ferner das Auslegen 
von Vertilgungsmitteln auf seinen Grundst�cken zu dulden.

É 26
Allgemeine RattenbekÑmpfungsmaánahmen

(1) Die Ortspolizeibeh�rde kann eine allgemeine Rattenbek�mpfung durch die nach � 16 Verpflichteten f�r die ganze 
Gemeinde oder einen Teil des Gemeindegebiets anordnen. In der Anordnung ist der Zeitraum festzulegen, w�h-
rend dessen die Rattenbek�mpfung durchzuf�hren ist.

(2) Die allgemeine Rattenbek�mpfung nach Abs. 1 kann einem sachkundigen Sch�dlingsbek�mpfungsunternehmen 
�bertragen werden.

(3) Die Kosten der Bek�mpfung haben die nach � 16 Verpflichteten zu tragen.

É 27
Ausnahmen

Auf Antrag k�nnen von der Ortspolizeibeh�rde bei allgemein angeordneten Rattenbek�mpfungen solche Grundst�cke 
von der Bek�mpfung ausgenommen werden, auf denen der Verf�gungsberechtigte diese durch sachkundige Perso-
nen selbst ausf�hren l�sst.
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ABSCHNITT 6: Anbringen von Hausnummern

É 28
Hausnummern

(1) Die Hauseigent�mer haben ihre Geb�ude sp�testens an dem Tag, an dem sie bezogen werden, mit der von der 
Gemeinde festgesetzten Hausnummer in arabischen Ziffern zu versehen.

(2) Die Hausnummern m�ssen von der Stra�e aus, in die das Haus einnummeriert ist, gut lesbar sein. Unleserliche 
Hausnummernschilder sind unverz�glich zu erneuern. Die Hausnummern sind in einer H�he von nicht mehr als 3 
m an der der Stra�e zugekehrten Seite des Geb�udes unmittelbar �ber oder neben dem Geb�udeeingang oder, 
wenn sich der Geb�udeeingang nicht an der Stra�enseite des Geb�udes befindet, an der dem Grundst�ckszu-
gang n�chstgelegenen Geb�udeecke anzubringen. Bei Geb�uden, die von der Stra�e zur�ckliegen, k�nnen die 
Hausnummern am Grundst�ckszugang angebracht werden.

(3) Die Ortspolizeibeh�rde kann im Einzelfall anordnen, wo, wie und in welcher Ausf�hrung Hausnummern anzubrin-
gen sind, soweit dies im Interesse der �ffentlichen Sicherheit oder Ordnung geboten ist.

ABSCHNITT 7: Schlussbestimmungen

É 29
Zulassung von Ausnahmen

Entsteht f�r den Betroffenen eine nicht zumutbare H�rte, so kann die Ortspolizeibeh�rde Ausnahmen von den Vor-
schriften dieser Polizeiverordnung zulassen, sofern keine �ffentlichen Interessen entgegenstehen.

É 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig i. S. von � 18 Abs. 1 Polizeigesetz handelt, wer vors�tzlich oder fahrl�ssig

1. entgegen � 2 Abs. 1 Rundfunkger�te, Lautsprecher, Tonwiedergabeger�te, Musikinstrumente sowie andere 
mechanische oder elektro-akkustische Ger�te zur Lauterzeugung so benutzt, dass andere erheblich bel�s-
tigt werden,

2. entgegen � 3 aus Gastst�tten und Versammlungsr�umen L�rm nach au�en dringen l�sst, durch den andere 
erheblich bel�stigt werden,

3. entgegen � 4 Sport- und Spielpl�tze ben�tzt,

4. entgegen � 5 Haus- und Gartenarbeiten durchf�hrt,

5. entgegen � 6 Tiere so h�lt, dass andere erheblich bel�stigt werden,

6. entgegen � 7 au�erhalb �ffentlicher Stra�en und Gehwege Kraftfahrzeugmotoren unn�tig laufen l�sst, Fahr-
zeug- oder Garagent�ren �berm��ig laut schlie�t, Fahrr�der mit Hilfsmotor und Motoren von Kraftr�dern in 
Toreinfahrten, Durchfahrten oder auf Innenh�fen von Wohnh�usern anl�sst, beim Be- und Entladen von 
Fahrzeugen vermeidbaren L�rm verursacht oder mit den an den Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtungen 
unn�tige Schallzeichen abgibt,

7. entgegen � 8 Fahrzeuge auf �ffentlichen Stra�en abspritzt,

8. entgegen � 9 �ffentliche Brunnen entgegen ihrer Zweckbestimmung ben�tzt, sie beschmutzt oder das Was-
ser verunreinigt,

9. entgegen � 10 geeigneten Beh�lter f�r Speisereste und Abf�lle nicht bereit h�lt,
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10.entgegen � 11 Abs. 1 Tiere so h�lt oder beaufsichtigt, dass andere gef�hrdet werden,

11.entgegen � 11 Abs. 2 das Halten gef�hrlicher Tiere der Ortspolizeibeh�rde nicht unverz�glich anzeigt,

12.entgegen � 11 Abs. 3 Hunde frei herumlaufen l�sst,

13.entgegen � 12 Abs. 1 und 2 als Halter oder F�hrer eines Hundes oder Pferdes verbotswidrig abgelegten 
Hunde- bzw. Pferdekot nicht unverz�glich beseitigt oder als Halter oder F�hrer eines Hundes keine Reini-
gungssets oder entsprechendes Ger�t zur Beseitigung mit sich f�hrt,

14.entgegen � 13 Tauben f�ttert,

15.entgegen � 14 �bel riechende Gegenst�nde und Stoffe lagert, verarbeitet oder bef�rdert,

16.entgegen � 15 Abs. 1 plakatiert oder nicht daf�r zugelassene Fl�chen beschriftet oder bemalt oder als Ver-
pflichteter der in � 15 Abs. 3 beschriebenen Beseitigungspflicht nicht nachkommt,

17.entgegen � 16 Zelte oder Wohnwagen aufstellt oder als Grundst�cksbesitzer deren Aufstellung erlaubt oder 
duldet,

18. entgegen � 17 Bienenst�nde aufstellt,

19.entgegen � 18 Abs. 1 Nr. 1 n�chtigt,

20. entgegen � 18 Abs. 1 Nr. 2 bettelt oder Minderj�hrige zu solchem Betteln an stiftet,

21. entgegen � 18 Abs. 1 Nr. 3 die Notdurft verrichtet,

22. entgegen � 18 Abs. 1 Nr. 4 au�erhalb von Freiausschankfl�chen oder Einrichtungen, wie Grillstellen u. �., 
ausschlie�lich oder �berwiegend zum Zwecke des Alkoholgenusses lagert oder dauerhaft verweilt,

23. entgegen � 18 Abs. 1 Nr. 5 Bet�ubungsmittel �ffentlich konsumiert,

24. entgegen � 18 Abs. 1 Nr. 6 Gegenst�nde wegwirft oder ablagert,

25.entgegen � 19 Abs. 1 Nr. 1 Anpflanzungen, Rasenfl�chen und sonstige Anlagefl�chen betritt,

26.entgegen � 19 Abs. 1 Nr. 2 n�chtigt,

27.entgegen � 19 Abs. 1 Nr. 3 au�erhalb der freigegebenen Zeiten sich in nicht dauernd ge�ffneten Anlagen oder 
Anlagenteilen aufh�lt, Wegesperren beseitigt oder ver�ndert oder Einfriedigungen und Sperren �berklettert,

28.au�erhalb der Kinderspielpl�tze und der entsprechend gekennzeichneten Tummelpl�tze entgegen � 19 Abs. 1 
Nr. 4 spielt oder sportliche �bungen treibt,

29.Wege, Rasenfl�chen, Anpflanzungen oder sonstige Anlagenteile nach � 19 Abs. 1 Nr. 5 ver�ndert oder auf-
gr�bt oder au�erhalb zugelassener Feuerstellen Feuer macht,

30.Pflanzen, Gras, Laub, Kompost, Erde, Sand oder Steine entgegen � 19 Abs. 1 Nr. 6 entfernt,

31.entgegen � 19 Abs. 1 Nr. 7 Hunde unangeleint umherlaufen l�sst oder Hunde auf Kinderspielpl�tze und Lie-
gewiesen mitnimmt,

32.B�nke, Schilder, Hinweise, Denkm�ler, Einfriedigungen und andere Einrichtungen entgegen � 19 Abs. 1 Nr. 8 
beschriftet, beklebt, bemalt, beschmutzt oder entfernt, 

33.entgegen � 19 Abs. 1 Nr. 9 Gew�sser oder Wasserbecken verunreinigt oder darin fischt,
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34.entgegen � 19 Abs. 1 Nr. 10 Schie�-, Wurf- oder Schleuderger�te ben�tzt sowie au�erhalb der daf�r be-
stimmten oder entsprechend gekennzeichneten Stellen Wintersport (Rodeln, Skilaufen oder Schlittschuhlau-
fen) betreibt, reitet, zeltet, badet oder Boot f�hrt,

35.Parkwege entgegen � 19 Abs. 1 Nr. 11 bef�hrt oder Fahrzeuge abstellt,

36.Turn- und Spielpl�tze entgegen � 19 Abs. 2 benutzt,

37.entgegen � 20 Abs. 1 und Abs. 2 als Verpflichteter festgestellten Rattenbefall nicht unverz�glich der Ortspoli-
zeibeh�rde anzeigt und eine Rattenbek�mpfung nach den Vorschriften dieser Verordnung durchf�hrt oder die 
Bek�mpfungsma�nahmen nicht solange wiederholt, bis s�mtliche Ratten vertilgt sind,

38.vor Beginn der Rattenbek�mpfung Abfallstoffe entgegen � 22 nicht entfernt,

39.die Schutzvorkehrungen des � 23 Abs. 1 und 2 nicht beachtet,

40.die in � 24 vorgeschriebenen Vorkehrungen nach Beendigung der Rattenbek�mpfung nicht trifft,

41.als Verpflichteter entgegen � 25 den Beauftragten der Ortspolizeibeh�rde zur Feststellung des Rattenbefalls 
und zur �berwachung der Rattenbek�mpfung das Betreten seiner Grundst�cke nicht gestattet und auf Ver-
langen keine Auskunft erteilt oder bei einer nach � 26 allgemein angeordneten Rattenbek�mpfung das Ausle-
gen von Vertilgungsmitteln auf seinem Grundst�ck nicht duldet,

42.entgegen � 28 Abs. 1 als Hauseigent�mer die Geb�ude nicht mit den festgesetzten Hausnummern versieht,

43.unleserliche Hausnummernschilder entgegen � 28 Abs. 2 Satz 2 nicht unverz�glich erneuert oder Hausnum-
mern nicht entsprechend � 28 Abs. 2 anbringt.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme nach � 29 zugelassen worden ist.

(3) Ordnungswidrigkeiten k�nnen nach � 18 Abs. 2 PolG und � 17 Abs. 1 und 2 des Gesetzes �ber Ordnungswidrig-
keiten mit einer Geldbu�e geahndet werden.

É 31
Inkrafttreten

Diese Polizeiverordnung tritt am 01. Juli 2014 in Kraft.

É 32 
Auáerkrafttreten

Gleichzeitig tritt die Polizeiverordnung vom 06. September 2011 au�er Kraft.

Lichtenwald, den 20.05.2014
Ortspolizeibeh�rde

gez. Ferdinand Rentschler, B�rgermeister


